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sungSbegchren, wenn auch.ntcht in jedem, doch in

manchem Falle, gebracht ivcrden können; ein allfälliger
hartnäckiger Widerstand aber von ihrer Seite, könne

Migcnfalls durch die constitutionclle Entsetzung ihres

CorpS überwunden werten. — Was bann den zu de-

fürchtenden Austritt der fähigen und bessern Beamten
deicht, fo wird cm solcher weder durch den Sinn
noch durch den Buchstaben unsers GcsetzvorschiageS ge-

stallet, sondern daS Zwanggesctz vom 19. Herbstm. ist

im allgemeinen beybehalten. Seit 15 Monaten beste-

hel dieses, ohne Sttafbestinimung und — vielleicht einige
seltene Fälle ausgenommen, haben alle Beamte der

Republik demselben Folge geleistet: warum sollte gerade
jezl die Aufstellung einer Strasse erfoberlich werden?
und sollte fur eine solche Strafbestimmung der Zeit-
puukr nicht sehr unschicklich sey», wo das Verbot der

Entlassungen beschränkt und der Vollziehung Ausnah.
men davonzumachen, überlassen wird?.... Die
vorgeschlagene Straffe selbst endlich, scheint Ihrer
Commißion durchaus unzweckmäßig. Beamte, die aus
Ueberdruß und Unmuih über die gegenwärtige Lage
der Dinge, ihre Stellen verlassen wollen, würden sich

wohl wenig durch den Verlust der Stimm - und Wahl-
sàhlgkeit für 5 Jahre von ihrem Entschlüsse abhalten
lassen; vielen könnte dieß gerade noch erwünscht seyn;
und manche möchten statt einer Abschreckung von dem

Enilassungsbegehren, wohl gar eine Aufmunterung in
dem ausgestellten Penale, das sie als eine Bedingung
betrachten würden, unter der ihnen von ihren Stellen
abzutreten vergönnt wäre, finden. Auch ist es B- G.
bey der Hofnung eines bessern Zustandes und einer
besser» Verfassung, denen wir entgegensehen.. gewiß
aicht zu wünschen, daß aus dein gegenwärtigen provi-
sarischen Zustand, in den künftigen bleibenden, eine

Ciasse von Bürgern übergehe, die für mehrere Jahre
Slunm- und Wahlfähigkeit verloren habe.

Ihre Commißion verwirft aus den angeführten
Gründen die vorgeschlagene Strafbestimmung, wohl
aber schlägt sie einen neuen alcn Art. vor, der was
der r. Art. eigentlich schon in sich enthält, noch be-

stimmter und ausdrücklicher sage: »Der Vollz. Rath
wird dagegen die Entlassungsbegchren, in Kraft des

Gesetzes vom 19. Herdsim. 99 verweigern, so oft das

Wohl des öffentlichen Dienstes diese Weigerung er-

heischt. «

In Rücksicht auf das Begehren des Vollz. Rathsj
einzelnen Beamten auch unverlangt Entlassungen geben

iu können, unterscheioet Eure Commißion die verwal-

lenden Behörden von den richterlichen. Jene sind un.
tergeordnete Zweige der Vollziehung, die ihrer Natur
nach, von der obersten Vollzichungsbehörde abhängig
seyn sollen; und es war cm längst allgemein anerkann-
los, und sehr großes Gebrechen der Verfassung von
17S8, daß sie die Vcrwaliungskammer» unabhängig
von der Vollz. Gewalt, durch Volkswahlen besetzen

ließ. Unbedenklich also räch die Commißion Euch an,
den Vollz. Rath zu bevollmächtigen, den Gliedern der
Verw. Kammern, auch wann sie es nicht verlangen,
Entlassungen zu ertheilen, so oft das Wohl des öffent.
lichen Dienstes ivlches erheische» mag: auch soll in
diesen Fallen gegevencr Entlassungen, die Ersetzung dem

Vollz. Nach unbedingt überlassen seyn. Ganz, anders
verhält es sich hingegen mit den richterlichen Behörden.
Ohne die Verletzung aller Grundsätze können Sie un-
möglich B. G. die Ernennug und Entsetzung der Richter,
der vollziehenden Gewalt übertragen: Sie werden das
auch selbst während eines Provisor. Zustandes — dessen

Dauer uns unbekannt ist — nicht thun wollen; und
es ist vollends nicht der Fall, wie die Vollziehung in
ihrem Befinden sagt: daß sie nur das kleinere verlange,
während sie durch die Constitution das grössere bereits
hat. D>c Constitution räumt ihr das Recht motivirler
Entsetzungen ganzer Gerichtshöfe ein; das Recht aber

einzelne Richter unmotivirt zu entsetzen. ist etwas ganz
anderes und etwas.vicl weiter greiffendcs. (Forts, folgt.)
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Gutachten der F in a nzc 0 m m i ß j 0 n, vom
8ten November, über Stempel und
V i sa.

Diese Auflage findet sich fast in allen Staaten vor,
welche ihre Abgabensysteme ausgebildet haben, und in-
direkte Auflagen kennen. Sie hat bey ihrer Einführung
in Helvettrn viel weniger Sensation gemacht, als wegen
ihrer Neubeit und Ungewohnheil zu erwarten gewesen

wäre. Sie kann auch bey sorgfältigerer Administration
als die bisherige, unv mit einigen Abänderungen, ein

schr beträchtliches abwerffen. Man host von dem vor»

geschlagenen System einen Erirag von 1,000 000 Fr.,
während das bishcrige nach den erhaltenen Angaben,
mehr nicht als 66 000 Fr. ertragen hat obschvn man
davon bey seiner Einführung 1,200,000 Fr. Abtrag er.
wartete. In Frankreich bildet der Stempel einen der

sichersten und Möglichsten Finanzzweige,
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All-in wenn die Verwicklung und Zusammensetzung

für jede Finanzquelle ohne Auenahme, gefährlich und

scknvierig ist, so ist sie es gewiß zehnfach dey der vor-
liegenden. Unschädlich au sich sUdst, und bey einer

einfachen Organisation, wird der Stempel nicht nur
höchst beschwerlich, wenn man eine allzugroße Menge
Stcmvclpapier von verschiedene» Gattungen vorrölhlg
haben muß/ sondern niemand ist femes Eigenthums
sicher, der nicht vollkommen unlerrichtel ist, welche Gat-
lung von Stcwpelp.rpier fur jede verschiedene Art von
Verträgen gebraucht werden muffe. Der Einfältige oder

Nichlunlerrichlete muß fast unfehlbar das Opfer des

schlauen Betrügers werden, der bey großer Vcrwiklung
des Sfempelsystems eine außerordeniliche Leichligkeil

hat, statt der einen vorgeschriebenen Gattung Papier,
eine andere unttrzuschieben, und also den Akt um seine

Gültigkeil zubringen. — Man kann also daö Stem-
pelsystcm nicht an sich verwerffèn, aber man muß es

durchaus so eimach als möglich einrichten.

Und gerade in diesem Stücke fehlt der Vorschlag
dieses Finanzzweigs.

Vorerst werden eine ganz außerordentliche Menge
verschiedener Stempelarten eingeführt; ncmlich der große

oder Formatstempcl, r2 verschiedene eigentliche Werth-
stempel, mithin 2, verschiedene Sluupcl zu Skripluren,
den fixen ungerechnet, welcher bloß für Druckpapier und

Spielkarten bestimmt ist.

Der Wechsclstcmpel kommt nur auf eine Art von

Pavier; allein jede der anderen r z Slempclgallungen,
wird immer ; verschiedenen Papicrarten ausgetrukl;
mithin würden hiednrch 66 verschiedene Arten von Srem-

pelpapier erzeugt.

Auch die Claßifikation der Gegenstände unter die vcr.

schiedcnen Arten Stempel, ist äußerst verwickelt Einige
können auf alle Arten Stempeipapier nach Willkühr ge-

schriebe» werden ; andere find nur an eme Art gebunden,

ihr Werth mag seyn, welcher er will; und noch andere

erhalten erst durch den Werth, die Bestimmung des zu

gebrauchenden Papiers. Ueberhaupt stell! das Gesetz ;6
Claßen der Gegenstände auf, deren jede eine besondere

Vorschrift für den Stempel hat, wo mithin bey jedem

vorkommenden Fall ausfindig gemacht werden muß, in

welche derselben er g höre? San, sey denn, daß man
die Ungültigkeit des Titels daran wagen wolle.

Wenn nun alle Akten von Kunstverständigen gcschrie-

ben würden, so könte es noch allenfalls möglich sey»,

nach mühsamem Studium, sicheren Schrittes zu ge-

hen : allein diese Vorschriften bezichen sich nicht bloß auf

Notarien ober Handelsleute, in Betreff ihrer Wechst,,
sondern auf alle Bürger ohne Unterscheid, die eine àführen können.

Freylich muß man diesem System die Gerechtigkeit
wiederfahren lassen, daß es die Auflage in einein rich,
ligen Verhältniß mit der Wichtigkeit oder dem prä.
sumtioen Werth des zu belegenden Gegenstandes, ver,

theilt ; allem in Finanzsachen ist die Schwierigkeit der -

Ausführung das allererste und gröste Gebrechen, daj
den Werth des scharfsinnigsten und heilsamsten CalW
der bloßen Theorie, mchr nur schwächt, sondern mei.

stens ganz und gar zernichtet. Und in diesen Fehl«
scheint das vorliegende System in einem sehr hohen

Grad zu fallen.
Der Stempel aufAffiches, öffentliche Blätter und

Spielkarten, scheint uns zweckmäßig, und kann ein

beträchtliches adwerffen, wenn auf der Exekution M«
gehalten wird.

In Betreff des Visa der wirklich bestehenden Schuld,
fchrifcen, die keine Spczialhyporhek besitzen, ist cszicin.
lich erwiesen, daß ihr Besitzer für diesen Theil feinlS

Vermögens schwerlich anders belegt werden kann. Nie-

mand kann sie kennen als er selbst, und sogar bey den

strengsten und gehäßigsten Nachsuchungeii ist es unmög.

lich, sie alle oder auch nur ben grösseren Theil derselben,

zu entdecken. Die gewissenhafte Angabe dann, ist erprob«

termassen eine Auffsderung zum Betrug für die einen,

und eine offenbare Benachtheiligung der anderen, welche

redlich anzeigen. Da es aber doch nicht billig ist, daß

dieiè Claße von Eigenthum ganz frey ausg he; und da

die Auflegung der Visa, unserer bedrängten Staatskaße

gerade in dem Augenblicke einen ansehnlichen Zuflaß ver,

spricht, wo wir desselben am dringendsten bedürffen, so

scheint dieser Zweig von Auflagen in sofern zweckmäßig,

als dabey die gehörigen Vorsorgen getroffen werden,

daß niemand ohne offenbare Schuld in die Straffe
des Verlustes seines Titels falle. Der Termin von 40

Tagen scheint aber hiczn nicht hinreichend. Ferner

muß für die Fälle in der Vollziehung gesorgt werden,

wo zwar nicht der Beßtzer, wohl aber die Titel ausser

Landes sind, — wo sie als Hinterlage» dienen, aber

cingemauret sind, und nicht in Originali zur Hand

gebracht werden könne».

Endlich dann scheint uns überhaupt, es sollte sowohl

von dem Stempel als der Visa eine bestimmte, obscbon

geringe Summe ausgcnohmen werden. Diese Verfu»

gung würde bey beyden Gebühre», das Gehäßige m

sehr hohem Grade mildern, wo nicht ganz benehmen.
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